
8. DIE REFORMIERTE GEMEINDE
Durch die Einführung der Reformation im Jahre 1575 hatten nur die
Anhänger der Augsburger Konfeffion, alfo die Lutheraner, das Recht
öffentlicher Religionsübung erlangt, während die Reformierten nur auf
Hausandachten angewiefen waren. Nun waren befonders aus dem
Elfaß und der Pfalz auch reformierte Familien eingewandert; man
zählte deren damals zehn in beiden Städten. Da auch die Mutier
des Fürften Heinrich, die Fürftin Charlotte Amalie, dem reformierten
Bekenntniffe angehört hatte und der Fürft feine Städte durch Ein¬
wanderung vermögender Leute vergrößern wollte, fo verlieh er den
Reformierten im Jahre 1743 durch folgenden Erlaß freie Religions¬
übung:

,,Von Gottes Gnaden Wir Wilhelm Heinrich etc. Fügen hiermit jedermänniglich
zu wissen: Nachdem Wir uns bewogen finden, Unsere Resident?-Stadt Saar¬
drücken, so wohl zu deren mehrerer Auffnahm, als in Ansehung ihrer zum
Commercio schicklichen Lage und bisherigen starken Anwachses der Bürgerschaft
erweitern und mit erforderlichen mehreren Wohnhäusern versehen zu lassen,

hiebey aber auch dem inständigen Ansuchen Unserer der Reformirten Religion
zugethanen Bürger und Enwohner, puncto exercitii publici religionis, woran cs

ihnen dahier annoch ermangelt, stattzugeben, was gestalten wir nicht nur denen
Neu-Bauenden, so nach dem hierinnen vorgeschriebenen Reglement bauen werden,
überhaupt folgende Freyheiten, sondern auch denen Reformirten sothanes exer¬

citium religionis nachstehender massen in Gnaden zugestanden haben.

1. Ist einem jeglichen, der an denen von uns hierzu bestimmten Orten ein Hauss
auffzubauen gemeinet, zwar erlaubt, solches von 30 — 60 Schuh in der Länge,
nachdem sich sein Vermögen erstrecket, auffzustellen und den benöthigten Plaij
sich darzu anweisen zu lassen, er solle aber doch schuldig scyn, so viel die
Höhe und Egalitaet des Dach-Werks, der Fenster und Thür-Gestelle betrifft,
sich darunter nach dem von Unserm Bau -Directore deshalb verfertigten und
von Uns gnädigst approbirten Plan und Reglement zu richten.

2. Soll der neue Plah, darauf! ein anderer bauen will, demjenigen, welchem der¬

selbe cigcnthümlich zugehöret, zwar ganl? oder zum Theil, nach seiner Willkühr,
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mit einem schicklichen Hauss, wie obgemeldt, vorzüglich zu verbauen freygelassen,

dafern aber der Eigenthümcr solches entweder selbst zu thun nicht in Stand

oder Willens wäre und binnen 6 Monaten ah dato an zu rechnen, sich dazu nicht

erklären oder damit den Anfang madicn sollte, so dann derselbe verbunden

seyn, den Plat> ganh oder zum Theil an den, so sich zu erst bei Unserem Bau

Directori darumb gemeldet, käufflidr zu begeben und die Ruthe Land nach dem

Fuss, wie alle Plähc, cs seyen Garthcn- oder andere Stückcr, ohne Unterschied

taxirt werden sollen, bezahlet anzunehmen.

3. Wollen wir diejenige, welche auf diese Weise die benöthigte Bau-Pläfce an die

Eigenthümer in obigem Werthc bezahlen müssen, von denen bei Kauf? -Contracten

sonst gewöhnlichen Auftrags od. sogen. Probsteigebühren befreyen, doch sollen

nichts desto weniger die Kauff-Contracte zu künftiger Nachricht zum Probstey-

Protokol behörig aufgetragen und da erforderliche Urkunden darüber erthelt

werden.

4 . Sollen alle Neu-bauende (die Alte ohnedem zu verbauende Hausplä^e aus¬

genommen) auf 10 Jahre von allen HerrsdiafftÜchen und Burgerlidren Anlagen,

audr real- und personal Beschwerungen, von der Zeit an zu rechnen, da der erste

Grund-Stein zum Hause gelegt wird, exempt und befreit seyn, und immmittelst

doch aller Bürgerinnen Nutzungen, gleich andern Mitbürgern, zu gemessen und

anbey, ohne Unterschied der Religion, ihre Handlung, Nahrung und Gewerbe,

wie andere Bürger und Einwohner zu treiben haben. Dafern aber ein anderer

Plah mit ständigem Grund- oder andern Herrschaltlidren oder Kiichen-Zinssen

beschwehrct wäre, sollen solche, von der Zeit des Auftrages an, von dem künf¬

tigen neuen Eigenthümer nach wie vor an die Behörde gebührlich entrichtet

werden. Und damit Unsere zum Iheil wohlhabende Bürger der Reformierten

Religion desto weniger Anstand finden mögen, sich und Ihrige dahier für

beständig zu etabliren, so wollen Wir ihnen nicht nur das freye Religions-

exercitium, so Wir ihnen seith dem Antritt Unserer Regierung in aedibus

privatis sowohl, als auf dem Rathhaus dahier zu üben, vergönnet, hier mit

zugestanden haben, sondern ihnen auch zu einer Kirche, Pfarr- und Schul-Hauss

die erforderlichen Bau-Plähe und das Bau-Holh gratis anweisen, auch ihren

Geistlichen und Schul-Dienern eben die immunitaet, wie denen Evangelisdi-

Lutherischen, widerfahren lassen, anbei gnädigst gestatten, dass sic von ihren

Glaubens-Genossen die gewöhnliche jura stolae und andere Gebühren bei Copu-

lationen, Kindtauffen und Bcgräbnussen, welche sie auf dem hiessigen Burger¬
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liehen Kirch Hoff mit öffentlichem Gesang und Geläut gleich denen Evangelisch
Lutherischen zu suchen haben sollen, in sol ferne solches bey ihnen gebräuchlich

und herkommens ist, allein erheben mögen; wie Wir dann auch sie zu Auffüh¬
rung ihres Bau-Wesens, sowohl der Kirch, als Pfarr- und Schul-Hausses, zu

Habhaftwerdung auswärtiger Helffer mit intercessions-Schreiben und Collectcn-
Patenten, umb sich bey ihren Glaubens Genossen bedienen zu können, versehen

lassen. Und ob sie schon verbunden seyn, auch sich darzu anheischig gemacht
haben, ihrem Prediger und Schuldiener die hinlängliche Besoldungen aus ihren
Mitteln zu verschaffen oder andere darzu fürhandene media zu ergreiffen, so

wollen Wir doch, so viel den eistercn betrifft, ihnen darzu an Früchten und
Holz cineBeyhilffe angedeyen lassen; Und gleichwie Wir dieses exercitium publicum
relegionis ohne Beschränkung Unserer Landesherrlichen Belügnüssen und jurium
circa sacra zugestanden, also behalten Wir Uns auch das jus vocandi et con¬

firmandi der zu bestellenden Prediger der Reformirten Religion nicht nur bevor,
sondern wollen auch, dass dieselbe unter unserm Consistorio stehen, von Selbigem,
wann sie nicht vorhin in officio gestanden, sich examiniren lassen, und, wie die

Evangelisch-Lutherische Geistliche, den Huldigungseid abzuschwören, und sie so¬

wohl, als die zu bestellende Schuldiener, sich, als getreuen Unterthanen gebühret,
gegen uns aufzuführen, auch die Kirchen- und Almosen-Rechnungen durch ihre

Kirchen-Aeltesten für unserm Concistorio abzulegen schuldig, hingegen ab, soviel

die Censur und Disciplinam ecclesiasticam betrifft, befugt sein sollen, nach

dem Gebrauch anderer Reformirter Kirdren, diejenigen, weldie in Ansehung
ihres unchristlich und ungeistlichen Wandels einer Correction bedörffen, für sich

mit Kirchenstraffen zu belegen, doch dass dadurch in andern der Obrigkeitlichen
Straffen unterworffenen Fällen der Landesherrschaftlichen civil- und criminal-
jurisdiction der mindeste Abbruch oder Eingriff nicht geschehe. Und damit auch
wegen Erziehung der Kinder bei vermischten Ehen keine Zwistigkeiten ent¬

stehen mögen, so verordnen Wir hierdurch, dass sämbthehe Kinder, so mann
als weiblichen Geschlechts ohne Unterscheid, in der Religion, weicher der Ehe¬

mann als Caput familiae zugethan ist, erzogen, und profutoro keine pacta
in contrarium dessfalls zugelassen oder attendiret, mithin auch bey Ab¬
sterben des Mannes Vormünder von seiner Religion über die Kinder, so

noch unmündig seyn, bestellet, doch die pacta, welche vor dieser Unserer
Verordnung zwischen denen Eheleuten diessfalls geschlossen worden, bey Kräfften
verbleiben sollen.
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Dessen allen zu mehrerer Urkund und Bestätigung Wir diesen Freyheits- und

Concessions-Brieff eigenhändig unterschrieben und mit Unserm Fürstlichen Insiegel

bedrucken lassen* So geschehen Saarbrücken den 9. May 1743

Wilhelm Henrich

Fürst zu Nassau-Saarbrücken.

Die von dem Fürftcn befürworteten Sammlungen der Reformierten zu

ihrem Kirdienbau hatten befonders in England und Holland Erfolg

und ergaben die Summe von ungefähr 20 000 Gulden. Der Fürft

fdienkte den Bauplaß, das Holz, die Glocken und die Uhr. Am 12.

Juni 1743 wurde unter feierlidiem Aufzug der Bürger beider Städte

der Grundftein zu der reformierten Kirche gelegt, die bereits außer¬

halb der Stadtmauern lag; an ihr entlang wurde fpäter die Wil-
hclm-Heinrich-Straße gebaut. Die Kirche wurde i. J. 1746 vollendet,

dodi der Turm wurde erft ¡. J. 1762 aufgeführt.

Am 29. März 1763 erfdüenen der Hofapotheker Wilckens, Arndt

Reuter, Anton Haldy und Chriftian Desgranges als Vorfteher der

reformierten Kirche und der Handelsmann Haldy vor dem Oberamt

in Saarbrücken und erklärten, daß erftere mit (elfterem überein¬

gekommen fei, daß Re wegen der in London parat liegenden 500

Guineen einen Wechfel von 12000 Fr. auf die Herren Jofias Göttin

und Comp, in London an die Ordre der hiefigen Kaufleute Haldy und

Pofth ausftellen und dass diefe den Wechfel an ihren Korrefpondenten

in Paris zur Einlöfung fdücken wollten.

Das alte reformierte Pfarrhaus kaufte Fürft Wilhelm Heinrich i. J.

1764 für 2205 fl. und fchenkte es dem Forftmeifter Schmidt, blieb

aber den Kaufpreis fchuldig. Sein Nadifolger wurde von dem Pres¬

byterium der Gemeinde i. J. 1769 an diefe Sdiuld erinnert, die mit

Zinfen u. a. auf 3181 fl. 10 Albus aufgclaufen war. Fürft Ludwig

erkannte die Schuldfumme mit Zinfen an, aber die Rentkammer

zahlte nicht.
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